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Wir freuen uns, dass Maik 

Paukstadt (Steuerberater und 

Certified Financial Planner) 

ab dem 1. Juli 2009 den 

Kreis der PSP Partner ver-

stärken wird. Neben der 

Vermögensstrukturierung, der Vermögensüber-

wachung und der Vermögensverwalterauswahl 

für vermögende Privatpersonen und Institu-

tionen rechnet die Steuerberatung – im  

Besonderen im Bereich des Kapitalvermögens 

und der Immobilienbesteuerung – zu seinen 

Arbeits schwerpunkten. Wir freuen uns sehr, 

dass die Partnerschaft von PSP erweitert und 

der Fachbereich Family Office langfristig 

durch Maik Paukstadt seine Verstärkung findet.

Aktuelle Ausgabe  
des Elite Reports lobt PSP 

PSP-Partnerschaft  
verstärkt

Die Unternehmensteuerreform belastet gerade 

angeschlagene Firmen stärker als ursprünglich 

angenommen. Zu diesem alarmierenden Er- 

geb nis kommt ein Gutachten, das die Vereini-

gung der Bayerischen Wirtschaft e.V. (vbw) 

bei PSP in Auftrag gegeben hat. Maßgeblich 

zu diesem Umstand trägt die sogenannte „Zins- 

 schranke“ bei, durch welche in diversen Fällen 

nur ein begrenzter Teil der betrieblich veran-

lassten Zinsaufwendungen steuerlich geltend 

gemacht werden kann. Während im Gesetz-

gebungsverfahren von nur 200 betroffenen 

Unternehmen die Rede war, konnten in der 

PSP-Studie nahezu 1.500 Unternehmen identi-

fiziert werden, die von der Neuregelung be- 

troffen sind. In diesem Zusammenhang wurde 

seitens PSP mehrfach darauf hingewiesen, 

PSP-Studie zeigt Wirkung bei der Zinsschranke  
dass die Zinsschranke gerade in Kombination 

mit der aktuellen nega tiven Konjunkturentwick-

lung finanziell schwache Unternehmen noch 

weiter in die Krise treibt. Der Gesetzgeber 

beabsichtigt nun die Freigrenze von bisher 

EUR 1 Million Zinssaldo auf EUR 3 Millionen 

anzuheben, wobei diese Änderung bereits 

rückwirkend für den Veranlagungszeitraum 

2008 gelten soll. Das Ergebnis: Die Krisen 

verschärfende Wirkung für mittelständische 

Unternehmen wird deutlich abgemildert,  

womit weniger Unternehmen von den nega-

tiven Auswirkungen der Zinsschranke betroffen 

sein werden. Trotz der zeitlichen Be grenzung  

dieser Erleichterung auf die Veranlagungs-

zeiträume 2008 bis 2010 ist die Regelung 

ein positives Signal für den Mittelstand. 

Die Elite Report Redaktion hat im Rahmen 

einer umfangreichen Leumundsbefragung 

die Stiftungsexperten im deutschsprachi-

gen Raum gesucht, demnach zählt PSP 

zu den führenden Kanzleien mit beson-

derer Expertise und Erfahrung in diesem 

Beratungsgebiet. So schreibt der Elite 

Report: „Alle wissen es – und Beratungs-

disziplinen bilden hier eine Entwicklungs- 

und Betreuungskultur, die ihresgleichen 

sucht. Ja, diese Kanzlei ist ein umfassen-

des Kompetenzzentrum und zudem als 

Family Office in der Vermögensverwal-

tung ebenso zu Hause wie im Bereich 

der Stiftung. Die Leumundsbefragung 

bestätigt die höchste Anerkennung.“ 
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